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Botschaft 2016-DIAF-14 25. April 2023 

— 

Einführung neuer Massmahmen in das Konzept Biber Freiburg, die der 
aktuellen Situation Rechnung tragen (Bericht zum Auftrag 2015-GC-84) 

Wir unterbreiten Ihnen hiermit den Bericht zum Mandat 2015-GC-84 Losey Michel / Hayoz Madeleine / Aebischer 

Susanne / Décrind Pierre / Longchamp Patrice / Lambelet Albert / Grandgirard Pierre-André / Meyer Loetscher 

Anne / Lauper Nicolas / Page Pierre-André. 

Inhaltsverzeichnis 

— 

1 Einleitung 2 

2 Wichtigste Änderungen des Konzepts Biber 2 

3 Entwicklung der Bundesgesetzgebung 3 

4 Schlussfolgerung 3 

 

  



 

2 

1 Einleitung 

— 

In einem am 25. Juni 2015 eingereichten und begründeten Auftrag verlangten 10 Mitunterzeichnerinnen und 

Mitunterzeichner, dass:  

1. Zonen festgelegt werden, die von Bibern besiedelt werden können;  

2. es möglich ist, die Biber dort, wo grössere Konflikte bestehen, umzusiedeln;  

3. Schäden an Infrastrukturen zu 50 % vom Kanton übernommen werden;  

4. von Bibern erbaute Dämme zerstört werden können, wenn sie eine Gefahr darstellen (Überschwemmung von 

Wegen und Landwirtschaftsland, Erosion der Ufer);  

5. die Anzahl Biber auf gewissen Abschnitten von Wasserläufen reguliert wird, wenn Infrastrukturen von 

öffentlichem Interesse bedroht sind oder beschädigt werden und die Konflikte mit der Landwirtschaft zu gross 

sind.  

In seiner Antwort vom 12. Januar 2016 hatte der Staatsrat die Aufteilung des Auftrags vorgeschlagen. Er 

befürwortete die Änderung des Konzepts Biber Freiburg betreffend die Konfliktbewältigung, indem Zonen festgelegt 

werden, in denen vorbeugende Massnahmen möglichst einfach ergriffen werden können, lehnte jedoch den Antrag 

ab, dass der Kanton Freiburg Schäden an Infrastrukturen zu 50 % übernehmen soll. 

Am 17. März 2016 hat der Grosse Rat den Vorschlag zur Aufteilung angenommen und sich den Anträgen des 

Staatsrats angeschlossen. So wurde das Konzept Biber im Frühling 2017 entsprechend den Anträgen des Auftrags 

angepasst. Diese Änderungen wurden dem Grossen Rat jedoch nicht formell mitgeteilt, so dass die Abschreibung des 

Auftrags 2015-GC-84 bis heute offenblieb. In diesem Kurzbericht wird auf die wichtigsten Anpassungen des 

Konzepts Biber Freiburg infolge der Annahme des Auftrags eingegangen. Das Konzept Biber wurde seit dem 

Frühjahr 2017 nicht mehr geändert. 

2 Wichtigste Änderungen des Konzepts Biber  

— 

Das Konzept Biber wurde 2017 um ein Kapitel (Kapitel 3.6) erweitert, das sich mit Eingriffen an Biberdämmen und -

bauen befasst. Darin wird insbesondere daran erinnert, dass Eingriffe zulässig sind, um eine erhebliche Gefährdung 

der öffentlichen Sicherheit oder erhebliche Schäden, insbesondere an landwirtschaftlichen Kulturen und 

Infrastrukturanlagen, zu verhindern. Darin wird unterschieden zwischen temporären Dämmen, bei denen ein Eingriff 

keine Genehmigung, sondern nur eine Bewilligung des Wildhüters erfordert, Nebendämmen, bei denen es eine 

Bewilligung des Amts für Wald und Natur braucht, und Hauptdämmen, bei denen eine im Amtsblatt veröffentlichte 

Verfügung erforderlich ist.  

Eine vom Staatsrat ernannte Biber-Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der Landwirtschaft, von NGOs, der 

Gemeinden, der Wasserbauunternehmen, der Wildhut und staatlichen Ämtern zusammensetzt, wurde gebildet, um die 

Sektoren (Kanäle und andere Fliessgewässer) zu definieren, wo Eingriffe an sekundären Biberdämmen notwendig 

sind. 

Die Regeln für den Fang oder Abschuss einzelner Individuen, sofern sie trotz Umsetzung von Massnahmen zur 

Schadenverhütung erheblichen Schaden anrichten, wurden präzisiert (Kapitel 3.9). 
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3 Entwicklung der Bundesgesetzgebung 

— 

Seit der Annahme des Auftrags und seiner Umsetzung haben die eidgenössischen Räte am 16. Dezember 2022 eine 

Revision des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG) verabschiedet. 

Diese betrifft unter anderem die von Bibern verursachten Schäden: 

Art. 12 (Verhütung von Wildschaden), Abs. 5 (neu):  

5 Der Bund fördert und koordiniert die Massnahme der Kantone zur Verhütung von Wildschaden, 

der verursacht wird durch:  

a. Grossraubtiere an Nutztieren; oder  

b. Biber an Bauten und Anlagen, die im öffentlichen Interesse liegen, und an Erschliessungswegen 

für Landwirtschaftsbetriebe oder an Uferböschungen, die für die Hochwassersicherheit von 

Bedeutung sind. 

Art. 13 (Entschädigung von Wildschaden), Abs. 5 (neu):  

5 Bei Schaden, den Biber verursachen, beteiligen sich Bund und Kantone zusätzlich zu Absatz 4 auch 

an der Vergütung von Schaden an Bauten und Anlagen, die im öffentlichen Interesse liegen, an 

privaten Verkehrsinfrastrukturen sowie an Uferböschungen, wenn durch deren Schädigung die 

Hochwassersicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Entschädigungen werden nur 

ausgerichtet, soweit die zumutbaren Massnahmen zur Verhütung von Wildschaden getroffen wurden. 

Vorbehaltlich eines Referendums dürfte diese Änderung der Bundesgesetzgebung auf kantonaler Ebene eine 

Anpassung des kantonalen Gesetzes über die Jagd sowie den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel und ihrer 

Lebensräume (JaG) und der Verordnung über den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel und ihrer Lebensräume 

(SchutzV) erforderlich machen. Die Frage der Entschädigung von Biberschäden, die bei der Erheblicherklärung des 

Auftrags 2015-GC-84 verworfen wurde, wird dem Grossen Rat somit erneut vorgelegt. 

4 Schlussfolgerung 

— 

Der Staatsrat lädt Sie ein, von diesem Bericht Kenntnis zu nehmen und damit den Auftrag 2015-GC-84 

abzuschreiben. 

 

 

 

 

Anhang  

— 

Konzept Biber Freiburg, aktualisiert im Frühling 2017 


